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INHALT:
• Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 71 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauord-

nung (BayBO)
• Bekanntmachung des Abfallwirtschaftsverbandes; Kompostieranlage Ha-

dorf Öffnungszeiten

Öffentliche Bekanntmachung
gem. Art. 71 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 14.02.2005 eine Baugenehmigung zur
Nutzungsänderung des Kellergeschosses des bestehenden Kindergartens in
Jugendräume auf dem Grundstück Fl. Nr. 330 und 330/1 der Gemarkung In-
ning für die Gemeinde Inning, vertreten durch Herrn Ersten Bürgermeister
Glas, Pfarrgasse 13, 82266 Inning, erteilt.
Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange werden durch das ge-
plante Vorhaben nicht verletzt.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei dem unterfertigten Landratsamt Starnberg in 82317 Starn-
berg, Postfach 14 60, einzulegen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn der Wider-
spruch vor ihrem Ablauf bei der Behörde eingeht. Die Frist ist auch gewahrt,
wenn der Widerspruch rechtzeitig bei der Regierung von Oberbayern in 80534
München eingelegt wird.
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist
sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München in 80005 München, Postfach 20 05 43, Bayer-
straße 30, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf
von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruches erhoben werden, au-
ßer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten
ist.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 4 Abschriften für alle übrigen Be-
teiligten beigefügt werden.
Hinweise zum Widerspruchsverfahren:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Zustellung des Beschei-
des mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt gilt (Art. 71 Abs. 2 Satz
6 BayBO).
Sollte der ggf. eingelegte Widerspruch erfolglos sein, hat der Widerspruchs-
führer die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu tragen.
Der Widerspruch sollte bereits mit der Einlegung begründet werden, da an-
sonsten nach Aktenlage entschieden werden kann.
Sollte der Widerspruch dennoch ohne Begründung eingegangen sein, ist die
Begründung binnen 3 Wochen nachzureichen. Ist die Begründung bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht bei uns eingegangen, werden wir den Vorgang ohne Be-
gründung der Regierung von Oberbayern zur Entscheidung vorlegen.
Der Vorgangsakt  zur Baugenehmigung kann im Landratsamt Starnberg
– Kreisbauamt – nach vorheriger telefonischer Anmeldung (08151/148 456)
im Zimmer 269 eingesehen werden.

LANDRATSAMT STARNBERG
Heinrich F r e y , Landrat

Bekanntmachung des Abfallwirtschaftsverbandes

Kompostieranlage Hadorf, im Januar und Februar jeden
Montag und Mittwoch geschlossen

Die Kompostieranlage Hadorf hat im Januar und Februar 2005 jeden Mon-
tag und Mittwoch geschlossen. Der AWISTA reagiert damit auf niedrige Kun-
denfrequenz und die saisonal bedingt geringen angelieferten Grüngutmen-
gen. Alle Kunden werden gebeten, die Anlage am Dienstag, Donnerstag oder
Freitag anzufahren. Die Anlage hat an diesen Tagen von 8.15 bis 12.00 Uhr
und von 12.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. 
Für Fragen stehen die Mitarbeiter/-innen des AWISTA unter Telefonnum-
mer 08151 2726 0 zur Verfügung oder im Internet: www: awista-starnberg.de.

NEU: Energieberatung

der Verbraucherzentrale Bayern e.V.
im Landratsamt Starnberg
Ab sofort bieten wir einmal im Monat
kostenlose telefonische und persönliche 
Beratung zu:

Heizungsanlagen in Alt- und Neubauten, Warmwasser-
bereitung, baulicher Wärmeschutz, Solartechnik, Feuch-
tigkeit und Schimmelbildung, Energieeinsparverordnung
und anderen Themen.

Nächster Termin:
Donnerstag,
3. März 2005

14 bis 15 Uhr telefonische Beratung
15 bis 18 Uhr persönliche Beratung

Die erforderliche Terminvereinbarung übernimmt 
das Landratsamt unter Tel. 08151 / 148-509.

QUALIFIZIERT ● ANBIETERUNABHÄNGIG ● VERBRAUCHERNAH

Beratungsstelle
für Suchtkranke und

Angehörige
im Gesundheitsamt, 82319 Starnberg,

Dampfschiffstraße 2a

Wir bieten an:
Beratung über Behandlungsmöglichkeiten,

Vermittlung von ambulanten und stationären Hilfen,
Nachsorge, Wiedereingliederungshilfe,

Familienberatungen, Gruppen- und Einzelgespräche.
Auf Wunsch auch anonym.

Bitte Terminvereinbarung 
unter Telefon (08151) 148-900

Staatlich anerkannte

Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen

im Gesundheitsamt, 82319 Starnberg,
Dampfschiffstraße 2a

Wir bieten an:
Schwangerschaftskonfliktberatung gem. § 219 StGB,
Allgemeine Beratungen in Schwangerschaftsfragen,

Beratungen über finanzielle Hilfen,
z. B. Landesstiftungen.

Bitte Terminvereinbarung
unter Telefon (08151) 148-920 oder 148-900 

Kurzzeitpflege
Zur Entlastung der häuslichen Pflege
bieten die Altenpflegeeinrichtungen des
Landkreises Kurzzeitpflege für die Dauer
von bis zu 4 Wochen an.
Informationsmaterial über Kurzzeitpfle-
geeinrichtungen kann beim Landratsamt
Starnberg/Sozialamt angefordert werden.

Tel.: (0 81 51) 148 - 475
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